
Zahlungen
1. Partner, die Inhalte bei applaus.schule in Rechnung stellen, müssen für diese

Transaktionen das Abrechnungssystem von almhaus.tech als Zahlungsmethode
verwenden.

2. Inhalte bei applaus.schule, bei denen eine Zahlung für den Zugang zu anderen Funktionen
oder Diensten, einschließlich grundlegender Funktionen, digitaler Inhalte oder Waren
(zusammenfassend „In-App-Käufe“) verlangt oder akzeptiert wird, müssen das
Abrechnungssystem von almhaus.tech für diese Transaktionen verwenden, sofern nicht
Paragraf 3 oder Paragraf 8 Anwendung findet.
Beispiele für Funktionen oder -Dienste, für die die Nutzung des Abrechnungssystems von
Google Play erforderlich ist, sind unter anderem:

 Artikel, z. B. virtuelle Währungen, zusätzliche Inhalte, zusätzliche Spieldauer,
Add-on-Elemente, Abodienste, z. B. für Fitness, Spiele, Dating, Bildung, Musik,
Videos, Upgrades von Diensten oder andere Inhalte

 grundlegende Funktionen oder Inhalte wie eine App-Version ohne Werbung oder
neue Funktionen, die in der kostenlosen Version nicht verfügbar sind

 Cloud-Software und -Dienste, beispielsweise Datenspeicherdienste,
Produktivitätssoftware für Unternehmen und Finanzverwaltungssoftware

 
3. Das Abrechnungssystem von almhaus.tech darf in den folgenden Fällen nicht verwendet

werden:
 Die Zahlung erfolgt hauptsächlich
 

● für den Kauf oder Verleih von physischen Waren wie Musikinstrumenten,
Lebensmitteln, Kleidung, Haushaltswaren, Elektronik;

● für den Kauf physischer Dienstleistungen wie
Beförderungsdienstleistungen, Reinigungsdiensten, Fluggebühren,
Mitgliedschaften in Fitnessstudios, Lebensmittellieferungen oder

● als Überweisung zum Begleichen einer Kreditkartenabrechnung oder
Rechnung eines Versorgungsunternehmens, beispielsweise Kabel- und
Telekommunikationsdienstleisters.

 
 Zahlungen umfassen Peer-to-Peer-Zahlungen, Online-Auktionen und

steuerbefreite Spenden.
 
 Die Zahlung erfolgt für Inhalte oder Dienste, die Online Glücksspiele ermöglichen.
 
 Die Zahlung erfolgt für eine der folgenden Produktkategorien:
 

● Schädliche Inhalte
● Falsche Darstellung Ihrer Identität oder Qualifikation
● Falsche Darstellung von Produkten und Dienstleistungen
● Andere Benutzer davon zu überzeugen, Zahlungen zu leisten oder

vertrauliche Informationen unter falschen oder unklaren Voraussetzungen
preiszugeben



● Der Versuch, andere Benutzer oder Dritte auszutricksen, um einen
unfairen Vorteil oder finanziellen Gewinn zu erzielen

● Inhalte oder Verhaltensweisen, die den Betrieb von Netzwerken, Servern
oder anderer Infrastruktur schädigen oder stören

● Der Versuch, sensible Daten eines Benutzers zu erbitten oder zu
sammeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Passwörter,
Finanzdaten und persönliche Identifikationsnummern

● Phishing-Betrug
● Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
● Jede Aktivität, die in dem Land oder der Gerichtsbarkeit, in der Sie zum

Zeitpunkt Ihrer Nutzung des Dienstes wohnen, illegal ist
● Alle anderen betrügerischen Aktivitäten

 

4. Außer unter den in Paragraf 3 und Paragraf 7 beschriebenen Bedingungen dürfen Inhalte
Nutzer nicht zu einer anderen Zahlungsmethode als dem Abrechnungssystem von
almhaus.tech führen. Dieses Verbot umfasst unter anderem die Weiterleitung von
Nutzern zu anderen Zahlungsmethoden über

 
● Inhalte von Stücken in applaus.schule;
● Werbung für käufliche Inhalte ausserhalb von applaus.schule;
● in Inhalten integrierte WebViews, Schaltflächen, Links, Werbebotschaften,

Anzeigen oder andere Calls-to-Action und
● Benutzeroberflächenabläufe, einschließlich Kontoerstellungs- oder

Anmeldeabläufen, bei denen Nutzer zu einer anderen Zahlungsmethode als dem
Abrechnungssystem von almhaus.tech weitergeleitet werden.

 
5. Virtuelles Geld darf nur innerhalb der applaus.schule oder des Inhalts verwendet werden,

in dem es ursprünglich erworben wurde.
6. Partner müssen Nutzer klar und genau über die Bedingungen und Preise ihrer Inhalte

oder von zum Kauf angebotenen Werke oder Abos informieren. Die Preise müssen mit
den Preisen übereinstimmen, die in der applaus.schule - Abrechnungsoberfläche
angezeigt werden. Wenn sich Ihre Produktbeschreibung bei applaus.schule auf Inhalte
bezieht, für die möglicherweise eine bestimmte oder zusätzliche Gebühr anfällt, müssen
Nutzer deutlich darüber informiert werden, dass für den Zugriff auf diese Funktionen eine
Zahlung erforderlich ist.

7. Sofern für die Inhalte keiner der in Paragraf 3 beschriebenen Fälle zutrifft, können Partner
von applaus.schule für Mobilgeräte und Tablets Nutzern in Indien und/oder Südkorea
zusätzlich zum Abrechnungssystem von applaus.schule ein alternatives
Abrechnungssystem für Transaktionen anbieten, wenn bei diesen Inhalten von Nutzern
eine Zahlung für den Zugang zu weiteren Inhalten verlangt oder akzeptiert wird.
Voraussetzung dafür ist das Ausfüllen des Erklärungsformulars über alternative
Abrechnungssysteme (Indien, Südkorea) und die Zustimmung zu den darin enthaltenen
zusätzlichen Bedingungen und Programmanforderungen.

Hinweis: In unserer Hilfe finden Sie Informationen zu Fristen und häufig gestellte Fragen
bezüglich dieser Richtlinie.

https://applaus.schule/1.applaus-payment-guideline

